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ihre Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

1. Welche Aufgabe wird der Turnhalle in Töttelstädt als öffentliche 

Sportstätte in den kommenden Jahren zugedacht? 

 

Die Sporthalle wird als Bestandsobjekt im Erfurter Sportbetrieb geführt, von 

dort betrieben sowie unterhalten und spielt in der gegenwärtigen 

Sporthallenvergabe für Vereine eine wesentliche Rolle. Daran wird sich, da 

laut Sportentwicklungsplan eine Unterversorgung in Bereich von "gedeckten 

Sportanlagen" besteht, kurzfristig nichts ändern. Inwieweit ggf. Vereine aus 

der Kernstadt bereit sind, mittelfristig mit Ihren sportlichen Aktivitäten ins 

Umland bzw. an die Peripherie zu gehen, kann diesseits nicht eingeschätzt 

werden, hängt jedoch im Wesentlichen von einer funktionierenden 

Nahverkehrsanbindung ab. 

 

 

2. Wird durch die Verlagerung des Schulsports die Sanierungspriorität 

für die Turnhalle und den angrenzenden Sportplatz herabgestuft? 

 

Aus Sicht des Erfurter Sportbetriebes führt dies in der Tat zu einer 

Neubewertung. Es spielt in der Betrachtung von Investitionen und 

Aufwendungen im laufenden Betrieb eine entscheidende Rolle, ob die 

Immobilie für pflichtige oder mehr oder minder freiwillige Aufgaben genutzt 

wird. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller 

Ressourcen. 
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Sehr geehrter Herr Kürth,  Erfurt,  
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3. Laut Sportstättenentwicklungsplan wird eine Generalsanierung bis 2025 mit 

voraussichtlichen Kosten von 3,2 Mio. EUR benannt. Inwiefern wird diese Maßnahme auf der 

Prioritätenliste der Stadtverwaltung sowie bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2024/25 

berücksichtigt? 

 

In der mittelfristigen Investitionsplanung 2024/2025 ist die Sporthalle in Töttelstädt mit 

signifikant werterhöhenden Maßnahmen nicht enthalten. Gleichwohl wird seitens des ESB 

versucht im Rahmen der Werterhaltung (z.B. elektrische Anlage) und ggf. mit einer Förderung 

(z.B. energetische Maßnahmen) die Sporthalle in einem "gebrauchsfähigen Zustand" zu erhalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 
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